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SOKRATES
COMENIUS 1

	Antragsformular für Vorbereitende Besuche
gültig für Maßnahmen im Budgetjahr 2005 (1.8.2005-31.7.2006)

	· Dieses Antragsformular gilt für Antragsteller aus der Bundesrepublik Deutschland. Antragsteller aus anderen Staaten wenden sich bitte an ihre zuständige Nationale Agentur.
· Bitte verwenden Sie dieses Formular nur für Vorbereitende Besuche unter COMENIUS 1. Dieses Formular erhalten Sie auch unter www.kmk.org/pad/sokrates2 (unter „Formulare“).


EUROPÄISCHE KOMMISSION

	ALLGEMEINE INFORMATIONEN


· Bitte beachten Sie, dass ein Vorbereitender Besuch nur vor Antragstellung des eigentlichen Projekts durchgeführt werden kann. Antragstermin für Projekte ist jeweils der 1. Februar eines Jahres
· Vor dem Ausfüllen des Formulars lesen Sie bitte sorgfältig die einschlägigen Abschnitte im SOKRATES-Leitfaden für Antragsteller und in der jährlichen Ausschreibung. Dort sind Zusatzinformationen wie z.B. Abgabefristen für Anträge, die Anschriften der Nationalen Agenturen, an die der Antrag zu schicken ist, sowie bestimmte Auswahlprioritäten für das betreffende Jahr aufgeführt. Weitere Informationen sind von der SOKRATES-Website im Internet abrufbar:

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
· Das Formular kann mit Schreibmaschine ausgefertigt, als Computer-Ausdruck erstellt oder in Blockschrift ausgefüllt werden.

· Entsprechend der allgemeinen Praxis der Kommission können die Angaben aus Ihrem Antragsformular für Zwecke der Evaluierung des SOKRATES-Programms verwendet werden. Die einschlägigen Datenschutzbestimmungen werden dabei eingehalten.

checklistE für die Kriterien zur FÖRDERFÄHIGKEIT 

	· Ihre Einrichtung liegt in einem der am SOKRATES-Programm teilnehmenden Staaten, wie sie in Abschnitt 3.1 Teil I des Leitfadens für Antragsteller aufgeführt sind. Bitte überprüfen Sie dies bei Ihrer Nationalen Agentur, oder besuchen Sie die SOKRATES-Website im Internet, wo Sie weitere Informationen finden.

· Sie haben sich bei Ihrer Nationalen Agentur vergewissert, dass Ihre Einrichtung förderfähig für eine Teilnahme an Comenius 1 ist.

· Der Antrag wird entsprechend dem im Leitfaden für Antragsteller beschriebenen Antragsverfahren und unter Einhaltung der von Ihrer Nationalen Agentur genannten Abgabefristen eingereicht. 

· Das Antragsformular und die Kopie tragen die Unterschrift der Person, die nach den gesetzlichen Vorschriften für die antragstellende Einrichtung unterzeichnungsberechtigt ist, sowie den Originalstempel der Einrichtung/Organisation.

· Ein offizielles  Einladungsschreiben der ausländischen Einrichtung ist beigefügt.

	


	Bitte senden Sie das ausgefüllte Antragsformular ausschließlich entsprechend den landesinternen Regelungen über die im jeweiligen Bundesland zuständige/n Behörde/n an den Pädagogischen Austauschdienst (PAD). Der Antrag muss spätestens vier Wochen vor Reisebeginn beim PAD vorliegen. Bitte informieren Sie sich über die entsprechenden Fristen und Vorlaufzeiten in Ihrem Bundesland!

Bitte beachten Sie die folgenden Durchführungsbestimmungen als Grundlage einer erfolgreichen Antragstellung und Durchführung Ihres Vorbereitenden Besuchs.




	COMENIUS 1 Vorbereitende Besuche


Durchführungsbestimmungen für Antragsteller aus Deutschland (Stand Mai 2005)

COMENIUS 1 ist eine dezentrale Aktion. Somit haben die Teilnehmerstaaten im Rahmen der von der EU-Kommission vorgegebenen verbindlichen Regeln einen gewissen Entscheidungsspielraum bei der Festlegung nationaler Prioritäten und Durchführungsbestimmungen. In Deutschland ist der Pädagogische Austauschdienst der Kultusministerkonferenz (PAD) Koordinierungsstelle und Nationale Agentur für das SOKRATES-Programm im Schulbereich. Für Antragsteller aus Deutschland sind neben den allgemeinen Programmbestimmungen, Finanzierungsregeln etc. die folgenden Regeln verbindlich.

Bitte informieren Sie sich möglichst schon vor Antragstellung für einen Vorbereitenden Besuch über die Rahmenbedingungen von COMENIUS 1 Schulpartnerschaften. Aktuelle Informationen und Anregungen erhalten Sie über folgende Internet-Seiten: 
	Pädagogischer Austauschdienst:
	http://www.kmk.org/pad/sokrates2

	Europäische Kommission:
	http://europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius


Fragen zu COMENIUS 1 und zu Vorbereitenden Besuchen beantworten wir gerne auch persönlich unter: 0228 - 501 - 367; - 357; - 291; - 298.

Die Länder- und Reiseinformationen des Auswärtigen Amtes können zusätzlich hilfreich sein:

http://www.auswaertiges-amt.government.de ("Laenderinfos")
Ziele eines Vorbereitenden Besuchs


· Kontaktaufnahme möglichst aller zukünftigen Projektpartner

· Kennenlernen der Kollegen, Schulsysteme, Kulturen

· Definition von Inhalten, Zielsetzungen und Methoden des geplanten Projekts

· Verteilung von Zuständigkeiten und Aufgaben der Projektpartner 

· Erstellung eines Projektarbeitsplans einschließlich der Kostenaufstellung

· Planung der Mobilitätsmaßnahmen innerhalb des Projekts

· Ausfüllen der Formulare für den Projektantrag

Einreichung des Antrags


Dienstweg: Anträge sind ausschließlich entsprechend den landesinternen Verfahren und über die im jeweiligen Bundesland zuständige/n Behörde/n beim PAD einzureichen. Erkundigen Sie sich auf jeden Fall über die Einreichungsbedingungen Ihres Bundeslandes (siehe auch Rubrik „Kontakt“ / „Zuständige Einrichtungen der Bundesländer“ auf den o.a. Internet-Seiten des PAD).
Einreichungsfrist: Der Antrag auf einen Vorbereitenden Besuch muss spätestens vier Wochen vor dem Besuchstermin beim PAD vorliegen. Anträge, die nicht fristgerecht beim PAD eingehen, werden ohne Prüfung aus formalen Gründen abgelehnt. Bitte berücksichtigen Sie ausreichende Vorlaufzeiten für die Dauer des landesinternen Prüfverfahrens.
Hinweise zum Ausfüllen des Antrags


Inhaltliche Bedingungen

(Formular: „2. Zweck des Besuchs“, „3. Beschreibung des Besuchs“)

Vorbereitende Besuche unter COMENIUS 1 werden ausschließlich zur Vorbereitung von neuen COMENIUS 1 Projekten und den entsprechenden Projektpartnerschaften bewilligt. Besuchszweck und -aktivitäten müssen konkret beschrieben werden und mit den Zielen von COMENIUS 1 übereinstimmen. Beschreiben Sie das geplante Projekt in Grundzügen, soweit zu diesem Zeitpunkt schon möglich, und beachten Sie hierbei die verschiedenen Projektarten (Schulprojekt, Fremdsprachenprojekt, Schulentwicklungsprojekt).

Formale Bedingungen

Gefördert wird die Vorbereitung neuer COMENIUS 1 Projekte. Ausgeschlossen hiervon sind Schulen, die innerhalb der Laufzeit eines bewilligten Projektes einen Projektpartner zur Vorbereitung eines neuen Projektes besuchen wollen. Dies wird erst nach Abschluss des Projektes wieder möglich. 

Ein Vorbereitender Besuch muss spätestens bis zum 31. Januar abgeschlossen sein, wenn die Schule das entsprechende Projekt zum Antragstermin 1. Februar beantragen wird.

· Antragsberechtigung: (Formular: „4. Antragstellende Einrichtung“)
Vorschulische Einrichtungen und staatlich anerkannte Schulen aller Schulformen und -stufen können einen Vorbereitenden Besuch beantragen. 

· Teilnehmerzahl: (Formular: „5. Angaben zu der (den) Person(en), für die der Besuch beantragt wird“) Teilnahmeberechtigt sind bis zu zwei Lehrkräfte bzw. eine Lehrkraft und ein Schüler der antragstellenden Schule. Die zuständige Behörde Ihres Bundeslandes wird die Anzahl der Personen entsprechend des zur Verfügung stehenden Budgets festlegen. Wird der Antrag für zwei Personen gestellt und genehmigt, müssen beide Personen den Besuch gemeinsam absolvieren.
· Gasteinrichtung/en: (Formular: „6. Zu besuchende Einrichtung [...])

Grundsätzlich können Schulen besucht werden, die in einem der Teilnehmerstaaten des SOKRATES-Programms liegen. In der Regel sollten alle zukünftigen Partner zeitgleich an einer Schule zusammentreffen.  Veranstaltungsort muss eine der zukünftigen Partnerschulen  sein. Treffen der Partnerschulen an Drittorten werden nicht finanziert. Bitte fügen Sie dem Antrag die offizielle Einladung der zu besuchenden Schule bei. Zuschüsse für Vorbereitende Besuche in Deutschland – oder für gastgebende Schulen – stehen nicht zur Verfügung. 

· Besuchsdauer: (Formular: „6. [...] Termin und Dauer des Besuchs“)

Die mögliche Höchstdauer beträgt eine Woche einschließlich An- und Abreise (7 Tage, 6 Übernachtungen – anrechnungsfähig sind höchstens 6 Tagessätze pro Person). 

Förderung eines Vorbereitenden Besuchs

(Formular: „7. Gesamtbudget und Antrag auf Zuschuss“)

Wichtig: Eine nachträgliche Erhöhung des ursprünglich beantragten und bewilligten Zuschusses bei Abrechnung der Maßnahme ist ausgeschlossen. Eventuell zu hoch veranschlagte Mittel werden nicht ausgezahlt. Angesichts begrenzter Mittel liegt eine realistische Kostenplanung im Eigeninteresse der Antragsteller – je mehr Mittel durch überhöhte Angaben zunächst gebunden werden, desto weniger Vorbereitende Besuche und Projekte können insgesamt gefördert werden.

Fahrtkosten: Fahrtkosten sind keine Pauschalen, d.h. sie sind genau abzurechnen. Bitte führen Sie die anfallenden Fahrtkosten (Hin- und Rückreise vom Wohnort bis zum Ort der Partnerschule, inkl. Anfahrt zum Bahnhof/Flughafen) in der Spalte „Beschreibung“ einzeln auf. Bitte denken Sie schon jetzt daran, dass sämtliche Fahrtkostenbelege gesammelt und für die Dauer von 6 Jahren bei Ihnen aufbewahrt werden müssen. 

· Kostenvoranschlag: Legen Sie unbedingt ein Angebot Ihres Reisebüros oder Reiseanbieters aus dem Internet über die voraussichtlichen Fahrtkosten bei. Dies ist die Grundlage zur Berechnung und Bewilligung des Gesamtbudgets für den Vorbereitenden Besuch.

· Frühzeitige, kostengünstige Planung: Bitte planen Sie Ihre Reise möglichst frühzeitig. Wählen Sie die kostengünstigste Beförderungsart und nutzen Sie soweit möglich öffentliche Verkehrsmittel. Sollten sich die tatsächlichen Fahrtkosten bei Buchung gegenüber Ihren Angaben im Antrag erhöhen, kann der PAD diese erhöhten Kosten nur dann berücksichtigen, wenn Sie vor Reiseantritt einen schriftlichen Antrag auf entsprechende Abänderung Ihrer Zuschussvereinbarung stellen.

· PKW, Mietwagen, Taxi: Kosten für die Nutzung von PKW (Kilometergeld, Benzinkosten, Parkgebühren, Maut, Vignette etc.), Mietwagen und Taxi werden nicht übernommen. 

Ersatzregelung: Sollten Sie sich dennoch für eine dieser Beförderungsvarianten entscheiden, werden ersatzweise die Kosten einer Bahnfahrt 1. Klasse (für eine Person Hin- und Rückfahrt auch bei zwei Teilnehmern) oder einer Busfahrt (ebenfalls Hin- und Rückfahrt für eine Person) erstattet. In diesen Fällen wird bei der evtl. Rechnungsprüfung eine Fahrpreisbescheinigung der Deutschen Bahn AG oder ein vergleichbarer Beleg/Fahrpreishinweis von öffentlichen Verkehrsunternehmen über die entsprechende Strecke anerkannt. Für die Belege anfallende Gebühren werden erstattet.

Ausnahmen: Sollte es in einem Teilbereich Ihrer Hin- und Rückreise keine öffentlichen Verkehrsmittel geben oder eine von Ihnen geschilderte Alternative preiswerter sein, können Ausnahmen zugelassen werden. Diese Ausnahmen müssen vor der Reise vom PAD genehmigt werden.

· Flüge: Das Flugzeug darf nur bei Entfernungen über 400 km in Anspruch genommen werden, es sei denn, die Reiseroute würde eine Schiffspassage erforderlich machen. Bei Flügen sind in der Regel APEX-Flüge (d.h. die Aufenthaltsdauer beinhaltet eine Übernachtung von Samstag auf Sonntag) zu buchen, sofern nicht an anderen Wochentagen günstige Angebote durch Billigflug-Linien genutzt werden. Sollten bei Entfernungen unter 400 km durch Nutzung von Billigflug-Angeboten die Flugkosten nachweislich unter dem Preis einer entsprechenden Bahnfahrt 2. Klasse liegen, kann auch in diesem Fall das Flugzeug benutzt werden.
· Reiseversicherung: Eine evtl. benötigte Reiseversicherung beantragen Sie bitte ebenfalls unter der Kategorie „Fahrtkosten“.

Aufenthaltskosten, Berechnung: Der Zuschuss wird nach folgender Formel berechnet:

Anzahl der Personen x Übernachtungen x Tagessatz des Zielstaates 

Bei der möglichen Höchstdauer des Besuchs von 7 Tagen, entsprechend 6 Übernachtungen, sind höchstens 6 Tagessätze pro Person anrechnungsfähig. Die Höhe der Tagessätze entnehmen Sie bitte der Tabelle „Aufenthaltskosten – Zuschüsse für Antragsteller aus Deutschland“ (S. 5). Hierbei handelt es sich um zielstaatenbezogene Pauschalen auf der Grundlage von Kommissionsvorgaben und unter Berücksichtigung des Bundesreisekostengesetzes. Aus den Pauschalen können alle Ausgaben vor Ort (Unterkunft, Verpflegung, Transport vor Ort etc.) finanziert werden. Da es sich um echte Pauschalen handelt, müssen keine Belege aufgehoben werden.

Die Tagessätze für benachteiligte Personen können von anerkannt Schwerbehinderten in Anspruch genommen werden. Bitte legen Sie in diesem Fall eine Kopie des Behindertenausweises bei. 

Angaben zum Konto

Der Gesamtzuschuss für den Vorbereitenden Besuch wird grundsätzlich auf ein Konto überwiesen (nach Möglichkeit ein Schulkonto o.ä., im Ausnahmefall das Privatkonto eines Teilnehmers).

Antragsprüfung, Bewilligung


Die beauftragte Landesbehörde und der PAD prüfen Ihren Antrag. Im Fall der Bewilligung erhalten Sie vom PAD ein entsprechendes Schreiben, eine Zuschussvereinbarung (vertragliche Grundlage für den Vorbereitenden Besuch) und Formulare zur Berichterstattung und Anforderung Ihres Zuschusses. Bei einer Ablehnung werden Sie über die Gründe informiert.

Rücksendung der Zuschussvereinbarung: Die Zuschussvereinbarung wird Ihnen im pdf-Format per E-Mail zugeschickt. Bitte überprüfen Sie die in der Zuschussvereinbarung enthaltenen Angaben und senden Sie zwei Ausdrucke möglichst umgehend, spätestens aber vor Reiseantritt, jeweils als Original unterschrieben („Gruppenleiter“, Schulleiter) und gestempelt an den PAD zurück. Erst mit Gegenzeichnung der Zuschussvereinbarung durch den PAD tritt der Vertrag zwischen Schule und PAD in Kraft. Einer der beiden Ausdrucke mit allen erforderlichen Originalunterschriften wird Ihnen nach der Gegenzeichnung vom PAD für Ihre Akten zurückgeschickt.
Änderungshinweise: Hinweise auf Änderungen (Terminverschiebung, Verlängerung der Reise, Teilnahme anderer Personen, Erhöhung der Fahrtkosten) benötigen wir unbedingt schriftlich vor Antritt des Vorbereitenden Besuchs. Änderungen nach Antritt des Vorbereitenden Besuchs können nicht berücksichtigt werden.

Berichterstattung und Abrechnung


Senden Sie uns bitte bis spätestens vier Wochen nach Abschluss Ihres Vorbereitenden Besuchs die folgenden Unterlagen zur Berichterstattung und Abrechnung im Original. Reichen Sie diese nur vollständig ausgefüllt, unterschrieben und gestempelt ein. Die Abrechnung erfolgt für den gesamten Besuch, nicht pro Teilnehmer. 

Den Abrechnungsunterlagen müssen keine Belege für Fahrt- und Aufenthaltskosten hinzufügt werden. Bitte beachten Sie aber auf jeden Fall unsere Hinweise zur Aufbewahrungspflicht und Rechnungsprüfung (s.u.):

1. Rechnerischer Bericht: Es können nur die hier aufgeführten Kosten – im Rahmen des ursprünglich bewilligten Zuschusses – anerkannt werden.
· Fahrtkosten – Hin- und Rückreise: Fahrtkosten sind keine Pauschalen, d.h. sie sind genau abzurechnen. Bitte führen Sie die Fahrtkosten (Hin- und Rückreise vom Wohnort bis zum Ort der Partnerschule, inkl. Anfahrt zum Bahnhof/Flughafen) einzeln auf. Bitte beachten Sie, dass Ihre Angaben einer evtl. später erfolgenden Rechnungsprüfung (s.u.) Stand halten müssen.
· Aufenthaltskosten: Es gelten die pauschalen Reisekostenzuschüsse für Antragsteller aus Deutschland ohne Nachweispflicht. Die Anzahl der anrechnungsfähigen Tagessätze entspricht der Anzahl der Übernachtungen.
2. Sachlicher Bericht: Bitte berichten Sie über die Ergebnisse des Vorbereitenden Besuchs im Zusammenhang mit dem angestrebten Projekt.
3. Teilnahmebescheinigung der gastgebenden Schule im Original (kein Fax, keine Kopie): Diese muss vollständig ausgefüllt und mit der Unterschrift des Schulleiters sowie dem Schulstempel versehen sein.
Auszahlung des Zuschusses


Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt spätestens 45 Tage nach Eingang der vollständigen Abrechnungsunterlagen.

Aufbewahrungspflicht


Sämtliche Fahrtkostenbelege der Hin- und Rückreise sind sechs Jahre lang für eine eventuelle Rechnungsprüfung durch die Europäische Kommission oder den PAD aufzubewahren.

Rechnungsprüfung


Der PAD ist laut Vertrag mit der EU-Kommission dazu verpflichtet, mindestens 10% aller aus EU-Mitteln geförderten Projekte und Mobilitätsmaßnahmen nach dem Zufallsprinzip vollständig zu überprüfen. Sämtliche Fahrtkostenbelege der Hin- und Rückreise sind im Original vorzulegen.

Falls Belege nicht vorliegen oder nicht anerkannt werden können, müssen Sie mit einer Rückforderung/Nicht-Erstattung des entsprechenden Betrags rechnen. Nach Abschluss der Überprüfung werden die Belege wieder an Sie zurückgeschickt. Die grundsätzliche Aufbewahrungspflicht aller Originalbelege für sechs Jahre nach Abrechnung der Maßnahme gilt auch nach Überprüfung durch den PAD.

Belege für die Rechnungsprüfung: Der Nachweis für die Reise vom Wohnort zur besuchten Einrichtung und zurück erfolgt durch lückenlos beigefügte Originalbelege (Rechnung des Reisebüros und Fahrkarten und Flugscheine). Im Fall der PKW-, Mietwagen- oder Taxinutzung sind entsprechende Ersatzbescheinigungen erforderlich (s. nähere Angaben zur Ersatzregelung unter „Fahrtkosten“ (S. 3); aussagekräftige Internetausdrucke dieser Anbieter sind ebenfalls zugelassen). Handschriftliche Ergänzungen der Teilnehmer auf den Belegen können wir nicht anerkennen. Dies gilt auch für nicht gesondert gekennzeichnete, handschriftliche Ergänzungen/Aufstellungen von Angestellten der Verkehrsunternehmen. Bitte lassen Sie diese jeweils mit Unterschrift, Datum und Stempel versehen.

Aufenthaltskosten – Zuschüsse für Antragsteller aus Deutschland

gültig für Vorbereitende Besuche im Zeitraum 1.8.2005 – 31.7.2006
	Sätze 

Zielstaaten


	Lehrer und sonstige pädagogische
Fachkräfte

	
	
	Benachteiligte (=behinderte) Personen

	
	Übernachtungs​pauschale in EURO
	Übernachtungs​pauschale in EURO

	BE
	Belgien
	110
	150

	BG
	Bulgarien
	90
	157

	DK
	Dänemark
	134
	179

	DE
	Deutschland**
	90
	127

	EE
	Estland
	96
	129

	FI
	Finnland
	140
	156

	FR
	Frankreich
	85
	130

	GR
	Griechenland
	84
	113

	IE
	Irland
	148
	165

	IS
	Island
	137
	183

	IT
	Italien
	97
	130

	LV
	Lettland
	87
	174

	LI
	Liechtenstein
	121
	174

	LT
	Litauen
	92
	126

	LU
	Luxemburg
	105
	143

	MT
	Malta
	104
	116

	NL
	Niederlande
	105
	148

	NO
	Norwegen
	154
	171

	AT
	Österreich
	91
	122

	PL
	Polen
	114
	227

	PT
	Portugal
	98
	143

	RO
	Rumänien
	93
	185

	SE
	Schweden
	141
	157

	SK
	Slowakische Republik
	90
	164

	SI
	Slowenien
	82
	148

	ES
	Spanien
	103
	141

	CZ
	Tschechische Republik
	107
	214

	TR
	Türkei
	85
	114

	HU
	Ungarn
	100
	136

	UK
	Vereinigtes Königreich
	149
	199

	CY
	Zypern
	75
	100


*
Nur anerkannt Schwerbehinderte können den Satz für „Benachteiligte Personen“ anrechnen. Bitte 
fügen Sie dem Antrag eine Kopie des Behindertenausweises bei.

** Vorbereitende Besuche zu einer anderen Schule innerhalb Deutschlands sind nur dann möglich, wenn auch mindestens zwei potentielle Partnerschulen aus anderen SOKRATES-Staaten an dem Treffen teilnehmen. Grundsätzlich gilt: Bei Schul- und Schulentwicklungsprojekten muss der Anteil der ausländischen Schulen mehr als 50% der Projektpartnerschaft betragen (d.h.: Falls 2 deutschen Schulen an einem Projekt als Partner beteiligt sind, müssen mindestens 3 ausländische Schulen daran teilnehmen). 

	ANTRAG
COMENIUS 1 VORBEREITENDER BESUCH


1. Art des Besuchs (bitte unbedingt ankreuzen)

	Der Antrag wird gestellt für (wenn der Antrag für den Besuch eines Kontaktseminars gestellt wird, bitte – soweit bekannt – den Namen dieses Seminars angeben):
	· Vorbereitender Besuch bei Einrichtung(en)/Organisation(en)

	
	· Kontaktseminar

Name des Seminars (soweit bekannt):


	
	Art des geplanten Projekts:

· Schulprojekt

· Fremdsprachenprojekt

· Schulentwicklungsprojekt


2. Zweck des Besuchs

	Bitte geben Sie eine Kurzbeschreibung des Projekts, das mit dem Besuch vorbereitet werden soll. Machen Sie Angaben zu solchen Aspekten wie Art und Thema des beabsichtigten Projekts, zu geplanten Projektaktivitäten sowie zum voraussichtlichen Beginn und zur Dauer des Projekts.

	Voraussichtlicher Projektbeginn: 1. August 200__
	Voraussichtliche Projektdauer: ( 1 Jahr ( 2 Jahre ( 3 Jahre

	

	Bei Schulprojekten und Schulentwicklungsprojekten: 

Weitere voraussichtliche Projektpartner außer der besuchten Einrichtung (Name der Einrichtung/en, Stadt, Staat). Bitte markieren Sie diejenigen Projektpartner durch Unterstreichung, die voraussichtlich an dem Vorbereitenden Besuch teilnehmen werden):
  


3. Beschreibung des Besuchs

	Bitte beschreiben Sie die Aktivitäten, die während des Besuchs geplant sind.

	


4. Antragstellende Einrichtung 

Wenn der Antrag genehmigt wird, geht der gesamte damit verbundene Schriftverkehr an die genannte Einrichtung

	Vollständiger rechtsgültiger Name Ihrer Einrichtung:
	

	Straße und Hausnummer:
	

	Postleitzahl und Stadt/Ort:
	
	 FORMCHECKBOX 
städtisch    FORMCHECKBOX 
 vorstädtisch    FORMCHECKBOX 
 ländlich

	Bundesland:
	

	Staat:
	Bundesrepublik Deutschland

	Telefon- und Faxnummer 
(mit Landes- und Ortsvorwahl):
	Telefon:



Fax:

	E-Mail-Adresse  
	(Im Falle einer Genehmigung wird Ihnen die Zuschussvereinbarung im pdf-Format per E-Mail an die hier von Ihnen angegebene Adresse zugeschickt, s. Vorblätter diese Formulars, Abschnitt "Antragsprüfung, Bewilligung):


	Internet:
	http://www.


	Art der Einrichtung:
	· Vorschule 

· Grundschule 

· Schule des Sekundarbereichs : 
□ allgemein bildend
□ berufsbildend
□ Fachschule 

· Einrichtung für Schüler mit  besonderem pädagogischen Bedarf 

· Sonstige (nähere Angaben erforderlich):



	Anzahl der Lehrkräfte

Anzahl der Schüler
	Insgesamt: 
männlich:

weiblich:

Insgesamt: 
männlich:

weiblich:


Leiter der Einrichtung / Organisation (Die Person, die die Einrichtung rechtsgültig nach außen vertritt und die bei Genehmigung des Antrags den Vertrag unterschreiben wird.)
	Nachname, Vorname:
	Herr  □
Frau □

	Offizieller Titel:
	


Frühere Teilnahmen am SOKRATES-Programm

	Hat Ihre Einrichtung bereits am SOKRATES-Programm teilgenommen?
	· JA (bitte in nachstehende Tabelle eintragen) 

· NEIN

	Jahr
	Maßnahme
	Aktenzeichen
	Bezeichnung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Angaben zu der (den) Person(en), für die der Besuch beantragt wird

Bitte beachten Sie, dass normalerweise nur eine Person pro Einrichtung an einem Vorbereitenden Besuch teilnehmen kann. In hinreichend begründeten Ausnahmefällen können jedoch zwei Personen pro Einrichtung die Genehmigung zur gleichzeitigen Teilnahme erhalten. In diesem Fall ist der „Teilnehmer 1“ der Gruppenleiter.

Teilnehmer 1

	Nach- und Vorname:
	Herr □
Frau □
	Geburtsdatum:  

	Nationalität:
	

	Derzeitige Position:
	

	Lehrfächer (wenn zutreffend):
	

	Abschlüsse und beruflicher Hintergrund (bitte die für diesen Antrag relevantesten Angaben eintragen)
	

	Private E-Mail-Adresse:
	

	Funktion beim Vorbereitenden Besuch (nur auszufüllen, wenn mehr als 1 Person am Besuch teilnimmt)
	


Teilnehmer 2

	Nach- und Vorname:
	Herr □
Frau □
	Geburtsdatum:  :  

	Nationalität:
	

	Derzeitige Position:
	

	Lehrfächer (wenn zutreffend):
	

	Abschlüsse und beruflicher Hintergrund (bitte die für diesen Antrag relevantesten Angaben eintragen)
	

	Funktion beim Vorbereitenden Besuch (nur auszufüllen, wenn  mehr als 1 Person am Besuch teilnimmt)
	


6.
Zu besuchende Einrichtung sowie Termin und Dauer des Besuchs

(Bitte unbedingt offizielles Einladungsschreiben beifügen!)
	Vollständiger rechtsgültiger Name der Einrichtung in der Landessprache:
	

	Straße und Hausnummer:
	

	Postleitzahl und Stadt/Ort:
	

	Region:
	

	Staat:
	

	Telefon- und Fax-Nummer 
(mit Landes- und Ortsvorwahl) 
	Tel.:



Fax:

	E-Mail-Adresse:
	

	Nach- und Vorname der Kontaktperson:
	Herr □
Frau □

	Derzeitige Position:
	


Termin und Dauer des Besuchs bei der o.a.Einrichtung 
	Termin (Tag, Monat, Jahr):


	Beginn:
	Ende:

	Dauer in Anzahl der
Personen x Übernachtungen

	
	


7.
Gesamtbudget und Antrag auf Zuschuss

Vor dem Ausfüllen dieser Rubrik lesen Sie bitte aufmerksam die Durchführungsbestimmungen (S. 2 f.).
Legen Sie unbedingt ein Angebot eines Reisebüros oder Reiseanbieters aus dem Internet über die voraussichtlichen Fahrtkosten bei. Wichtig: Eine nachträgliche Erhöhung des ursprünglich beantragten und bewilligten Zuschusses bei Abrechnung der Maßnahme ist ausgeschlossen.

	Kostenposition
	Beschreibung
	Kosten (in EURO)

	Fahrtkosten und 
Ggf. Reiseversicherung
	von - nach, Verkehrsmittel:

	€

	Aufenthaltskosten
	___ Person/en x ____ Übernachtungen x _______€_ Tagessatz für Zielstaat _________________________________________
	€

	Gesamt
	€

	Beantragter SOKRATES-Zuschuss
	€


Angaben zum Konto, auf das der Zuschuss nach Abschluss des Besuchs überwiesen werden soll

	Kontonummer:
	

	Bankleitzahl:
	

	vollständiger Name der Bank:
	

	Kontoinhaber
	


8. Erklärung
Dieser Abschnitt ist von der Person, die die antragstellende Einrichtung rechtsverbindlich vertritt (in der Regel der Leiter der Einrichtung), sowie vom Teilnehmer/Gruppenleiter zu unterschreiben und stempeln. Bitte beachten Sie, dass das Original des Antrags, das Sie an Ihre Nationale Agentur schicken, unterschrieben und mit einem Stempel versehen sein muss.

	„Wir, die Unterzeichneten, erklären hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass die Angaben in diesem Antragsformular der Wahrheit entsprechen. Soweit zutreffend, hat (haben) die Einrichtung(en), die besucht werden sollen, ihre Bereitschaft, den (die) in diesem Antrag genannte(n) Besucher zu empfangen, schriftlich bestätigt.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass gemäß den Bestimmungen der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften
 keine Zuschüsse an Bewerber vergeben werden, 

a) die sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen Vergleichsverfahren befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren Lage befinden; 

b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, welche ihre berufliche Zuverlässigkeit infrage stellen; 

c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, welche vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde; 

d) die ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des Landes der Auftragserfüllung nicht nachgekommen sind; 

e) die rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaften gerichteten Handlung verurteilt worden sind; 

f) bei denen im Zusammenhang mit einem anderen Auftrag oder einer Finanzhilfe aus dem Gemeinschaftshaushalt eine schwere Vertragsverletzung wegen Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen festgestellt worden ist;

g) die sich in ihrem Antrag in einem Interessenkonflikt befinden;

h) die in ihrem Antrag im Zuge der Mitteilung der vom Auftraggeber für die Teilnahme an dem Verfahren für die Gewährung einer Finanzhilfe verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben haben oder die verlangten Auskünfte nicht erteilt haben.

Wir bestätigen, dass keines der oben genannten Kriterien auf uns oder die von uns als gesetzlichem Vertreter vertretene Einrichtung zutrifft, in der Erkenntnis, dass im Falle einer falschen Aussage die in der Haushaltsordnung aufgeführten Sanktionen verhängt werden können.“

	Datum:

Ort:

Name und Position in Blockschrift:

Unterschrift des Teilnehmers/Gruppenleiters:


	Datum:

Ort:

Name und Position in Blockschrift:

Unterschrift des Leiters der Einrichtung:

Stempel der Einrichtung:




Befürwortung* in Deutschland durch:
	Zuständige Schulaufsichtsbehörde(n)

Bitte Zuständigkeiten im jeweiligen Land beachten!


	Ort / Datum




Unterschrift / Stempel

Ort / Datum




Unterschrift / Stempel

	Kultusministerium / Senatsverwaltung / beauftragte Behörde 

*
Bitte dem Antrag die ausgefüllte PAD-

Checkliste für Vorbereitende Besuche

beifügen
	Ort / Datum




Unterschrift / Stempel


� EMBED MSPhotoEd.3  ���








� Verordnung Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 248 vom 16.9.2002) und Verordnung Nr. 2342 der Kommission (ABl. L 357 vom 31.12.2002). Sie können im Amtsblatt online unter folgender Adresse abgerufen werden: � HYPERLINK "http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index-list.html" ��http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index-list.html�
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